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§. 77. 

(1) Wenn über den im Schriftsatze gestellten Antrag mündlich verhandelt werden soll, sind dem 
Schriftsatze nur Abschriften der Urkunden beizulegen, auf welche im Schriftsatze Bezug genommen 
wird; falls nur einzelne Theile einer Urkunde in Betracht kommen, genügt die Beifügung eines Auszuges, 
welcher den Eingang, die zur Sache gehörende Stelle, den Schluss, das Datum und die Unterschriften 
enthält. 

(2) Sind die Urkunden dem Gegner bereits bekannt oder von bedeutendem Umfange, so ist es 
ausreichend, wenn im Schriftsatze die Urkunden genau bezeichnet und das Anerbieten gemacht wird, 
deren Einsicht dem Gegner zu gewähren, oder dieselben dem Gerichte auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Befinden sich die Urkunden nicht in den Händen der Partei, so hat sie anzugeben, auf welche 
Weise die Herbeischaffung dieser Urkunden zu veranlassen sei. 


